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Regeste

Art. 16 Abs. 3 und Art. 16c Abs. 2 lit. s SVG sowie Art. 17 f. StGB (Warnungsentzug).
Obwohl der Führerausweisentzug wegen einer Widerhandlung gegen die
Strassenverkehrsvorschriften eine gewisse Strafähnlichkeit aufweist, handelt es sich bei
dieser Sanktion um eine im Verwaltungsverfahren ausgesprochene Massnahme, welche
primär die Erziehung des Fehlbaren und nicht dessen Bestrafung bezweckt. Es ist daher
nicht so, dass der Betroffene, der für ein Verkehrsdelikt strafrechtlich belangt worden ist,
mit dem Führerausentzug ein zweites Mal für dasselbe Verhalten bestraft wird (E. 2). Der
mit der Krankheit des Sohnes einhergehende verspätete Arbeitsbeginn vermag keinen
Notstand zu begründen (E. 3). Die Vorinstanz hat die Dauer der Massnahme auf drei
Monate festgesetzt. Dies entspricht der Mindestentzugsdauer. Da das Gesetz eine
Unterschreitung dieser Mindestentzugsdauer ausschliesst, können massnahmemindernde
Umstände, wie insbesondere die berufliche Angewiesenheit der Betroffenen auf den
Führerausweis oder ein ungetrübter automobilistischer Leumund eine Unterschreitung der
Mindestentzugsdauer nicht rechtfertigen. Angesichts der zwingenden Natur der
gesetzlichen Mindestentzugsdauer verbleibt der rechtsanwendenden Behörde kein
Ermessensspielraum (E. 4). (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 12. Dezember
2022, IV-2022/118). Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Verwaltungsgericht
erhoben (Verfahren B 2023/1).

Erwägungen

E. 1
Die Eintretensvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen. Die VRK ist zum Sach-
entscheid zuständig. Die Befugnis zur Rekurserhebung ist gegeben. Die Rekurse vom

E. 5
Damit ist der Rekurs abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die amt-
lichen Kosten der Rekurrentin aufzuerlegen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr
von Fr. 1'200.– (vgl. Art. 7 Ziff. 122 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12) erscheint
angemessen. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'200.– ist damit zu verrechnen. IV-2022/118
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Entscheid: 1. Der Rekurs wird abgewiesen. 2. Die Rekurrentin hat die amtlichen Kosten
von Fr. 1'200.– zu bezahlen, unter Verrech- nung des Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
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